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§ 7 BobG Enteignung
 BobG - Bodenbeschaffungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

1. (1)In den festgelegten Gebieten (§ 5 Abs. 3) kann zum Zwecke der Bodenbeschaffung das Eigentum an

unbebauten Grundstücken oder Ergänzungsgrundstücken, die baureif sind oder baureif gemacht werden

können, sowie die dauernde oder zeitweilige Einräumung, Einschränkung oder Aufhebung von dinglichen

Rechten an solchen, im Wege der Enteignung zugunsten von Gebietskörperschaften und gemeinnützigen

Bauvereinigungen (Enteignungswerbern) gegen Entschädigung in Anspruch genommen werden, wenn die

Berechtigten den Verkauf, die Einräumung, Einschränkung oder Aufhebung ablehnen oder hiefür ein offenbar

nicht angemessenes Entgelt begehren.

2. (2)In Gebieten der offenen Bauweise ist eine Enteignung nur zulässig, wenn auf den zur Enteignung

vorgesehenen Grundstücken ein Haus mit mindestens zehn Klein- oder Mittelwohnungen oder eine aus

mehreren Häusern bestehende Anlage mit insgesamt mindestens zehn Klein- oder Mittelwohnungen errichtet

werden soll.
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